
■&0fycürdttunß mre oor alten Qtaljven wiederum foU geliehentvcv&ctt • • •
6. Demnach auch bishero die Waldbienen von Privat¬

leuten sein ausgehoben und in ihrem Privatnutzen gebraucht
w- rö ^ und Frvar ohne Wissenschaft und Consens gnädiger
Herrschaft , so soll solches hinfüro eingestellet und die Watd-
bienen Len herrsch. Dienern , als Rentmeister usw ., ange¬
zeigt und geliefert werden . Und soll demjenigen , der die
dienen findet und anzeigt , ein Recourpens von V±  Gulden
entrichtet werden.

Und weil sich auch etzliche fremde Schützen unterstehen,
liehen und Wild zu schießen, so sollen die

Förster fleißig Wacht halten . . .
Weilen auch hjßhero ein und anderer von den Unter-

thancn , auch Bedienten , einiger Freiheit sich angemaßet , als
tjt hiermit Ihrer hochgräfl . Gnaden gnädige Verordnung,
daß solche Befreiungen sollen publice producirt werden,
»oit mom solche her rühren . Im widrigen Fall soll die ver¬
meinte Freiheit nicht gültig sein . . . Und weil aller Orten
gebräuchlich , auch allhier zu Wiesbaden Herkommens ist,
baß ver gnäd . Herrschaft Bediente , ohne Abbruch Miro
Hochgräfl . Gnaden gehörigen Herdschillings , bedfrei (d. h.
srei ^ von Gemeindesteuern ) sein gehalten worden , weilen sie
sonsten geringe Bestallung haben , als haben sich jetzige I
Herrichafts -Bedlente solche Befreiung der Güter , wie auch
Ege -̂ ihrer Person , ihres Hauses und Wiehes zu ge-

7. Weil auch von dem Schultheißen und Gericht dem
vkunker Georg v. Lchönborn für 1060 fl . Güter zuaeschätzt
und dl« Freiheit darauf versprochen morden , welches doch
in ihrem Vermögen nicht gewesen , so wird solche ohnedem
nichtig versprochene Freiheit , mit expreß vorbehaltener
Strafe , hiermit cassirt und aufgehoben . . .
<x ®:. Nachdem bißhero etliche sowohl von Unterthanen als
Auvlandifchen etzliche Güter um geringen Werth und um
ein >L>titck Brod , Me man sagt , an sich gebracht und die Ver¬
käufer sich sehr beklagen und erbieten , den Kaufpreis wie- I
derum zurückzuerstatten , auch die Restitution ihrer Güter I
begehren , so soll diesem Begehren . . . innerhalb Jahr und
-lag gegen Abstattung des Kaufpreises Folge gegeben wer-
* «• (Als Beispiele sind u . a . angeführt , daß der Ober-
schultheiß und Bärenwirt Peter Hoffmann viele Güter um
etliche Larb Brot erworben habe , so von Jost Harts
Schwiegermutter eine Wiese um 10 Laib ; daß die Leut-
uantsche " eine Wiese, die fl . wert sei, für 9 sl., und
Wendeniar Hölsch 10 Morgen Ackerland , je im Werte von
60 fl ., für 100 fl . gekauft habe .)

9 Weil auch nothwendig ist, daß die Wochenmärkte zu
Wiesbaden wiederum angeordnet werden , so wird sowohl

auch Schultheißen und Gerichten zu gc-
dachte Wiesbaden im Stamen Ihrer hochgräfl . Gnaden ernst¬
lich befohlen , daß sie. hierbei allen Ernst gebrauchen sollen . . .
Em fcglicher soll dasjenige , rvas er nach Mainz feiltragen
will , zuvor Donnerstags auf dem Btarkt zu Wiesbaden feil¬
halten, - im widrigen Fall , da Jemand diesfalls , der sich da¬
zu nicht verstehen wollte , ertappt rvird , soll seine Waare nach
der ersten und andern Abstrafung , die das erstemal mit
1 Gulden und das andere Mal mit 2 Gulden geschehen soll
zum drittenmal aber dem Fisco verfallen sein , welches I
decretum sich auch auf Frucht und Viehtreiber erstreckt,
lind soll aus jedem Haus eins auf dem Wochenmarkt zu I
Wiesbaden erscheinen , er kaufe oder verkaufe etwas oder
nicht, damit selbiger in Gang gebracht werde.

10. In verfallenden Streitsachen soll es bei der alten
Ordnung bleiben . . .

11. Was gomeine und andere Bäder betrifft , damit bei
nächtlicher Weile keine Leichtfertigkeiten darin verübet wer¬
den , wird hiermit dekretiert , daß das gemeine Bad in
puncto 9 Uhr lsvll geschloffen und ) zu den anderen Bädern
keiner soll zugelaffen werden . Deswegen Schultheißen und
Gerichten hiermit ernstlich anbefohlen wird , gewisse Per¬
sonen ans ihrer Mitte zu verordnen , die alle Zlbend herum-

und das gemeine Bad , auch andere Bäder nach 9 Uhr I
®xj e“ ^ ^ « Delinquenten an gehörigen Orten anzeigen
sollen , in Unterbleibung deffen sollen Schultheiß und Gericht I
mit nnnachläffiger Strafe angesehen werden.

*2-. Demnach es auch bei den Vormundschaften bisher J
schlwerig hergegangen , als wird auf Ihrer Gnaden Verorb - l

I ? Ustt0J *r mXt ^krellrt , daß alle halbe Jahr mit Zuzlehnna
I des Amtmanns oder Oberamtmanns oder eines Beamten
I . gräflichen Kanzlei ein Beamter , eine Gerichtsperson und

eiii Gemeindevorsteher die Vormundschaften visitieren und
I sleißig rnquirieren sollen , wie den armen Pupillen vorge-

,landen werde und den Mängeln abznhelfen sei.
Kontribution soll nicht, wie bisher geschehen.

I statte? werden ^^ öriefen ' sondern mit baarem Geld abge-
aa-  sr ' .Nachdem auch Schultheiß und Gericht .der Stadt
7 ? ' bsbad « r sich eines und anderen pririlcM anmaßen,

s? od . . . hiermit befohlen , die documenta ihrer
Privilegien innerhalb 8 Tagen vorzuzeigen . . .
iä ^ ch bisher der Zehnte von allen Lämmern nicht
ist entrichtet worden , aber solche Zehnte aller Orten in lüb-
ÄÄ 1'? ' f° H Lämmerzehnte da, wo die Herr,

schüft den kleinen Zehnten bezieht , entrichtet werden.
16. Damit auch die verödeten Weiher um Wiesbaden

wiederum m esse gebracht werden mögen , erlauben Ihre
Hvchgra, !-che Gnaden den Bürgern , daß sie den Kummer

Weihern zur Besserung ihrer Acker und
n u li " d-nmegfahren mögen . Bon Schultheiß und Gericht
'vll die Trockenlegung der Weiher ins Werk gefetzt werden.
könne 3Um ^e Ausführung des Kummers geschehen
„ i }* l ^ e’i ur>ch bisher kein Zoll von durchgeführter Wolle

gaiten zu le,en und anderen Leuten mit Hin - und Wieder-
MfTa” lJ re ?̂5 'u«ärten Schaden zuzufügen , so solldieses bei strafe zukünftig eingestellt werden.

\ 9- Die Befreiung der beiden Förster zu Wiesbaden
von der Entrichtung des Herdschillings soll sich nur auf die
d °ri - n. Haus und Vieh , nicht aber auf Güter beziehen . °

r^O' Klage erngegangen , -daß einige . Untertüan -n
verschiedene Plätze und Häuser zu einer Hvfratthe zü-
ücktm ? ?“ dieser einen die Bede ent¬

richtet haben , wodurch nicht allein die Stadt deformiert
I m'.rf* autIj .dou anderen Unterthanen die Bede zu.SS V'“e Mt

. 2I - „Nachdem auch wegen des Juden zu Wißbaden Elaae
alß ob er auf den Sonntagen partiren und uf

fernem Labbath Ehrliten , ihm za dienen , gebrauchen sollte,
so werden Schultheiß und Gerichte hiermit befehligt , hierauf
fleißige Aufsicht zu haben , und da der Judt sich dessen hin-
ur ° unterstehen wurde , solches bei dem Beambten anzw

melden ?, damit sow-ohl der Ungetanste alß auch der Getaufte
werde " Inden dient , zu gebührender Strafe gezogen

22 „Weil auch einlommen , daß etzliche Unterthanen Len
verdächtigen alten Weibern sich in Krankheiten Raths er-
hvlen , und wohl gar zu Segensprechung die Sach hinantz-

-0S ^ . M ^er Hochgräfl . Gnaden gnädig :r
Be ehl daß solches hlnsurv soll eingestellt werden , widrigen-
falß ahm Leben gestraft werde ." 1

23. wird die Benutzung fremder Wiesen verboten.
24.  Demnach auch die Gebäude und Häuser samt den

Scheunen aller Orten sehr baufällig und nach Verlauf
einiger Zeit wohl gar über den Haufen fallen , so sollen
„an ldenienigeil Ortern , wo noch Unterthanen wohnen die-
jelbige von dem Abuutzen der Güter von Abwesenden und
Verstorbenen die Gebäude mit Stroh behängen , wo aber
keme Leute mehr wären , soll in dem ganzen Grund eine
Anlage genmcht und zur Erhaltung dieser Gebäude bei-
gesteuert werden ."

Das Vranntweinbrewnen aus Frucht wird bei
19 Gulden »strafe verboten.

„Diese Puneten sollen biß ns fernere anöerivertliche
Verordnung Ihrer Hochgräfl . Gnaden Beambten Schultüeik
undt Gerichte zu Wißbaden observieren . **

Deeret . am 27. July ao . 1650.
Hochgräfl . Nassau «Saarbr . zur Landvisitation

deputirte Eammissarii ."
_ _ _ Th . Sch.
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£!ie fjlnridjtuuo von Keren aus Mesbaden. Konnenberg und Aebr!lh
gelegentlich des Jdsteiner Hexenprozefles im Jahre 1876.

Von Th . Schüler.
III.

?uf Befragen aussagte , er habe keine
J1” Û r  oerspurt , sie sei fromm gewesen und fkeitzig

zur Kirche gegangen , nur wegen übler Haushaltring sei er
S iifLriüLZi li)X ? °Esen , konnte nur bewirken,
wurtw i tX  L t^ p iuia ^esnadigt und dann verbrannt

Gritz Kefselrtng an die Reihe , der von
der t̂ rlririrfa der Gumpfen -Ehr -istine und

Zauberer bezeichnet rvar . Am 24. August
6r6 transportierte ihn der Landbereiter nach Idstein wo

eJJ ‘r aJ' r 10 geboren , also 66 Jahre fK
C .titu Belastungszeugen hatten ausgesagt , er sei bei den
Hexenzusammenküiiften als Wehrrvvlf einhergeaaugen habe
gepredigt , das Nachtmahl in teuflischer Weise ousgeteilt
Weiden veraM ' X ^ ««rschaft bei Taufen übernommen'

f 011’ !? «emacht, Menschen und Vieh
behext usw . — Da er natürlich davon nichts wissen wvllte

einige Tage später die Pfarrerin kurz vor ihrem
L»dc^aang gegenubergestellt , die behauptete , ihn bei Heren-
L ^ ' .onbem  Galgen zu Wiesbaden gesehen zu haben.

Si 1 doo Henker erst am linken , dann am rechten Fuß
f " schrauben folterte , drohte er , am jüngsten Tage Rache

ru schreien , die ihn in dieses Unglück ge-
ifnufc? ^ CM' iKic ß.  looile er den Feuertod erleiden , als
o>̂ « schinerzen langer ausstehen . Ikach dretwöchiger

Bedenkzelt schritt man züm dritten Grad der Tortur ^ inid
M ' d» aus . „Da fing er an , über den Ŝcharfrichter zu
lHondcu und zu schmähen, er sei ein Schelm und Dieb?
® erbot er sich zum Bekenntnis und
meinte . Predigen könne er zwar nicht, denn er könne nicht
^en - aber zum Tanz ser er auf einer Gabel gefahren und
habe dort die Wirttnuen aus dem „Schwan " , dem Raoven"
de », „Weißen Roß " und dem „Bvgelsang " , sowie di? alte
Givcknerln gesehen,- letztere habe geleuchtet . Die Frauen
seien tu einer mit Hunden und Katzen bespannten Kutickse
znm Tanz gefahren . Der Teufel habe ihm dort erzählt'

der Pflüger , der Unterschult-
hciß , d»e Holländerin und die Eronin als Hexen gegrisfev
also noch vier oder fünf aus Wiesbaden verbrannt werden'
weil d,e gnädige Herrschaft dann unwillig sein würde . Ihm
habe »der Teufel versichert , er werde davonkommen , und al»
er darauf geantwortet : es wäre ja noch niemand davvn-
gckommen , habe der Teufel gelacht. Auf die Frage des
Richters : warum er denn anfangs so hartnäckig negiert,

»cntgegnete er , er habe gemeint , wieder heim zu seiner Frau
zir kominen . Da er sich sehr reumütig anstellte , wurde er

^Otember , nach vorheriger Konfrontation mit der
eingezogenen Glocknertn , geköpft und verbrannt
-u - c1C, Glöcknerin sagte in der Voruntersuchung am
-.0. Lkptewber : sw fei 72 Jahre alt, ' ihr Mann sei 28 Jahre
Glöckner zu Wiesbaden gewesen und sie habe da 26 Jahre

(Schluß .)

die Mägdlein ^Schule gehalten . Von Zaubern wisse sie
sich aber nach einer dreiwöchigen

Gcsangenschaft rm kalten Turm . Ohne der Marter zu ver-
falleil , gab sie am 21. Oktober an : sie sei auf einem schwarzen
Bock- der „Stoff " geheißen und sich mit ihr verMnN habc
e. n.- u ^ L'entanzen durch die Lust gefahren . Die Besucher
kippelten sich zum Tanz aneinander und tanzten im Kreise
in einem „armseligen Gewäppel " . Pflüger habe das Nacht-
!w fj. Sfl 'Trr !? ' &I€  ™ro,nhl ^i Königin in stattlichen Klci-
t er -., fh. selbst nur Aüfwärterin gewesen , die das Holz

v ^ m^ Eaetragen . Unter anderem habe sie die
AiiitLsrau , die Psarrerm und des Wachtmeister Franzheims
Frau dort gesehen . — Nach weiterer Bedenkzeit von acht
Tagen nahm sie ihre Aussagen zurück,- sie habe gemeint
man werde zuerst bet den Neichen anfangen , denn die
6r .o»m , öle Holländerin und die Schrammin seien viel
&Ä fl « Lfti a »Mf « » ..■*« WC Inn”, m

g nt ^ £r stt' wolle nun alles sagen : Sic habe
I ^ ch verdorben dadurch , daß sic die Blätter von den
Baumen gebrochen und gekocht habe , — auch Wetter aemackt

itt  gesprengt und dabei in des
S?lästert habe , dadurch seien Donner

®SS . eutstander, . Ans den Hexentänzen habe sie Un-
"^ l?ss" setrieben . Die Gumpfin habe

W oogenl einen Lohn von einem Kreuzer angcsagt
Sl Konzen als Leuchter benutzt worden , der Teufel

sic auf den Kopf gestellt und ihr das Licht an einen
gewissen Ort gesteckt. Beim Nachtmahl sollten die Hostie,l
elnma . wie Kohlen , das andere Mal wie Fleisch ausMehen
aus ^Hasses ^ anzheimerin habe sic llnrecht getan und st«

J o als Teilnehmerin an Hexentänzen genannt , weil
ihr Manu , der Wachtmeister , sie so hart getrieben habe , als
er sie von Wiesbaden nach Idstein geführt . Ob sie die
Cronin und Schwan, » bei Hexentänzen gesehen , sei ihr jetzt

"lier der Pflüger sei Tanzordner gewesen und
habe sich ihr gegenüber gerühmt , daß ihn der Jäger als
Wehrwolf nrcht habe treffen können - auch Kesselriug , Blum
und Maul seien Wehrwölsc , und die Frau des Bierbrauers
unter dem stiathaus , den man den „Hochheimer Herraott"
nenne , habe sich sehr bemerklich gemacht .̂ D̂ft HEiderin
habe einen Binder (Faßbinder ) behext , indem sie eine

'Srf}ltwIIe cinc 5 Tür gelegt und dabei in des
l^ ion Foindes Namen gewünscht habe , daß er beim Darüber-
chr eiten krumim und lahm werden möge . Sie selbst üab»

Teufel ein Mägdlein zugesührt und dafür 1 Rcichstaler
erhalten , der aber zu einer Pferdsfeige geworden sei. _
AH" wiederholten Selbstbeschuldigungen lassen erkennen
da, ; sie mit ihrem Dasein abgeschlossen hatte . In verschle-
deiicn Verhören , in denen man noch mehr von dem teus-
lr,chen Treiben zu wissen begehrte , bat sie immer wieder
niaik möge doch bald ein Ende mit ihr machen. Am 6. De-



so

zom-Ver tmtrfre  sie dem an Me fern  Tage znr Haft gebrachten
Pflüger und -der Holländerin gegenübergestellt, um ihnen
die Beschuldigungen ins Gesicht zu sagen. Am 16. Dezember
1676 endlich fand ihre Enthauptung und Verbrennung statt.

Der Pflüger -Philipp , Metzger und Gerichtsmann,
65 Jabre 3 Btonate alt , war nicht nur von grauen aus
Wehen', sondern auch von den vorher Hingerichteten aus
Wiesbaden als einer der Ihrigen bezeichnet worden . Im
besonderen sollte er ein Wehrwolf und wiederholt in den
herrschaftlichen Schafstall eingebrochen, auch bei den Hcxen-
ziisauimenkünsten Speisemeistcr gewesen sein. Er erklärte:
er habe wvhl gehört, daß wiederholt und zuletzt 8 Schase
auf einmal irn herrschaftlichen Stall totgebissen worden
seien. Der Schafstall sei seit mehr als 10 Jahren nicht ge¬
reinigt worden und liege voll Mist bis an die Löcher? man
habe gespürt, daß der Wolf bei der Muhle (Herrenmühle)
an Peter Hachenbergers Haus hinein - und auch wieder
Herausgekommen sei. Nun wurde ihm die Glöcknerin als
Hauptbelastungszeugin gegenübergestellt, welche behauptete,
er habe bei den Tänzen damit gestrunzet, daß er unter
dcit Schafen gewesen sei. Als ihn der Scharfrichter schreckte,
äußerte er : es könne sein, daß ihm der Teufel wiederholt
als Viehhändler erschienen sei, zum Tier könne er sich aber
nicht machen, auch Mitgesellen kenne er nicht. Nach wieder¬
holter Folterung an den Füßen erzählte er am 10.Dezember:
der Koch im „Schwan" verstehe allerlei Zauberkünste, be¬
sonders das Siebdrehen . Mit ihm sei er einmal im „Ein¬
horn " gewesen, wo Valentin Häuser ein Gut für 60 Gulden
verkaust und nachher behauptet habe, das Geld verloren
zu haben. Da hätten die Weiber ein« Schere genommen,
das Sieb darauf gestellt und etwas gesprochen, bts es herum-
gelausen und bei Häuser stehen geblieben sei; der also habe
das Geld selbst gchabt. Das nächste Verhör fand erst am
13. Januar 1677 statt, „weil es bisher wegen der Krregs-
troublcn und Einquartierungen nicht eher geschehen
können." Diesmal wurde Pslüger , „weil er nicht besser
herausgehen wollte", nach dem Schrauben der Füße mit
Ausziehen gepeinigt. Beim ziveiten Aufziehen „fing er an
zu rusen : wenn Gott nicht helfen wolle, so möchte etwas an¬
deres helfen. Weil also eine Desparation zu befürchten,
hat inan ihn wieder heruntergetan ." Fm Verhör am
20. Mürz gestand er nach wiederholter Tortour einige der
Beschuldigungen ein und nannte mehrere Frauen aus Bier¬
stadt und Dotzheim als Teilnehmerinnen an Hexentänzen.
„Weilen nun Jnguisit weiter nicht heraus wollte, hat mau
selbigen Dimittiert und den Blutschössen befohlen, ihm das
Leben aufzukündigen." Am 31. März 1677 wurde er vom
„Halsgericht condemniert , decolliert (d. i . enthauptet) und
verbrannt ". , C1 , , ,

Mit ihm war am 5. Dezember 1676 auch dre mehrfach
genannte Holländerin in Untersuchung gezogen worden.
Aus Befragen gab sie zu Protokoll : sie heiße Marie , sei des
Bierbrauers Johann de Jung Eheweib, 60 Jahre alt , aus
Bvmmeln bei Herzogenbuschgebürtig und nun 26 Fahre in
Wiesbaden . Der Kommissar hielt ihr vor : ob sie nicht ge¬
wußt , daß sie wegen Hexerei bei ihren Niitnachbarn im
Verdacht stehe, und ob sie deshalb nicht seit längerer Zeit
traurig sei'? Darauf antwortete sie: Durch die Soldaten,
die alle für Hexen hielten , und andere Betrunkene , die sich
in ihrem Hause gezankt und geschlagen, sei sie so schreckhaft
geworden. Ihr Mann habe von Michael Harps ein Gut
für 660 Gulden gekauft; der Amtmann aber habe diesem
dazu verholseu, daß er zehn Stücke zurückbekvmmen habe.
Darüber sei ihr Mann melancholisch geworden und habe
sich am Bett aufgehängt, doch habe sie ihn rechtzeitig abge¬
schnitten. Hexen könne sie nicht, doch Anfechtungen des
Tewels habe sie gehabt, der ihr in die Ohren geblasen habe,
sie sollte sich umbringen , sie könne doch ihre Kinder nicht
ernähren , denn es sei viel Schuld da und ihr Mann allezeit
betrunken.

Fetzt wurde die Glöcknerin als Belastungszeugin herein¬
geführt , sie deponierte: sie sei einmal zu ihr gerammen, da
sei sie ganz trunken gewesen und habe sich mit dem Bender-
Martin gezankt und ihm nachher ein Schnttrlein über die
Schwelle gelegt, daß er darübcrgehen und krumm und lahm
werden solle; auch Gistpulver habe sie am Heillgcnstock auö-
gestreut, und einmal sei sie zum Tanz an der Kupfermühle
gewesen. — Wegen dieser Beschuldigungen erbat die Ju-
quisitin Bedenkzeit. „Weil aber dieses verdächtig vorkam,
hat mau ne nach eiugeholtem erpressen gnädigen Beseht

Jlluurlffinek mit der Schraube am linken Fuß angreisen
lassen. Aber gleichwohl hat sie nichts bekennen wollen, son¬
dern die Marter fast ohne Anzeige einigen Schmerzes aus-
gestanden. Man hat sie hierauf am anderen Fuß auch
schrauben lassen, sagte, die Leute zu Wiesbaden wären ihr
feind; sic wüßte von nichts, und wenn man ihr schon er»
Glied nach dem anderen abschnitte. Seit % Jahren litte
sie an Melancholie durch den Schrecken, den ihr die Lüne¬
burger Soldaten mit ihrem Fluchen und Schlagen einge¬
jagt ; auch das Hexenbrennen sei ihr in die Glieder gefahren,
weil sie nicht geglaubt, daß cs so böse Leute aus der Welt
gäbe. Durch die Anfechtungen des Teufels habe sie schon
ihre-Kinder in den Braukessel oder Branntweinkesset stecken
wollen; und da sie geglaubt , ihre Traurigkeit sei eine Krank¬
heit der Milz , habe sie den Doktor und den Meister HanS
um Rat gebeten, doch hätten sie ihr nicht helfen können.

Im Februar sandte Bogt das Protokoll an die Jurist n-
fakultät in Marburg und bat um- deren Gutachten. Es
lautere auf Freitassirng nach Stellung einer Kaution . Be¬
vor es aber dahin kam, meldete der Amtsknecht, die Jn-
quisitin gebärde sich so umnderkich, als ob sie leibhaftig mit
dem bösen Geist zu tun habe; sie liege ganz bloß aus dem
Bett , schlttg« mit den Händen um sich und schaue stetig in die
Ecke hinter dom Ofen ; die Wächter wollten nicht länger bei
ihr bleiben. Diese bestätigten nicht nur des Amtsknechts
Aussagen, sondern fügten hinzu : wiederholt schon habe sie
geklagt, wenn sie sich auch verwahre und mit dom Hemd ver¬
stopfe, so käme der böse Geist ihr doch bei; wiederholt habe
sie gebeten: „Ihr lieben Wächter, gebt doch Achtung auf
mich, denn ich weiß nicht, was mir begegnen kann!" Dabei
risie und zerre sie an der Kette, daß man meine, der Teuscl
führe sie vor ihren Augen hinweg. Es sei augenscheinlich,
daß sie vom Teufel geplagt werde, da sie öfters schrie:
„Pfui Teufel !" Nur wenn der Herr Superintendent zu
ihr komme, leugne sie alles. Der Wächter Heinrich Seyscrt
von Escheuhahn wußte noch besonders zu vermelden : es sei
oft ein so böser Gestank in throm Raum , daß man nicht darin
bleiben könne : auch habe Jnquisitin «in freches böses Gesicht
inid wolle sich öfters den Kopf wider die Wände schlagen.

Alles das wurde der Furistensakultät in Marburg nock-
nachträglich einberichtet, die aber am 6. April 1077 darauf
erwiderte : Aus diesem allen sei kein fernerer Verdacht der
Hexerei zu folgern , „sintemahlen dergleichen schwermütige
Gedanken und Phantasien auch bei frommen Leuten wvhl
entstehen können." Sie lasse es also bei ihrem Responso be¬
wenden, daß Beklagte gegen Kaution von diesem Gerichts¬
stand zu absolvieren sei.

In Biebrich-Mosbach begann die Hexenverfolgung durch
öas von einem Soldaten dort zurückgelassene zehnjährige
Töchterchen, -welches mit geheimnisvoller Wichtigtuerei er¬
zählte: die Großmutter ihrer Gesptelin Bärbel Voll zu
Mröbach habe ihnen gelehrt , Mäuse zu machen und zaubc-
risckie Gebete zu sprechen, sie sei ein Wehrwolf ; «denn als sie
eines Tages am Heiligenhäuschen gespielt hätten , seien zwei
Wölfe ohne Schwänze vom Dorfe durch die Gärten daher-
gek, minen, aber bei ihrem Gebet: „Schlappschuh, Teufels¬
schuhl" wieder verschwunden. Fm Vvllschen Hause sei sie
auch getauft und von dort zu Hexentänzen geführt worden.
Der Pfarrer verhörte die Kinder , nahm die Sache ernst
und erstattete am 8. August 1676 Anzeige in Idstein . Die
72 Jahre alte Bollen-Katharine wurde daraufhin fest¬
genommen, nach Idstein transportiert und dort auf den,
Rotertor eingekerkert. Durch den Scharfrichter geängstigt,
sagte sie aus : sie fei in ihren jüngeren Jahren von der
Schläser-Kaiharine zu Biebrich, deren erster Mann der
Müller Hammelmaun aus der Spittetsmühle gewesen sei,
während ihr Mann die Armenruhmühle besessen habe, zur
Hexerei verführt worden . Als Teufelsbraut habe sie Gott
mit der, Worten abgeschwvren:

, Ĥter steh' ich auf dem Mist
Und scheide von Jesu Christ."

Tann habe man ihr Wasser in die Anke gegossen und
sie getaufet. Abermals unter Bedrohung mit der Folter
nach dein den Kindern gelehrten zauberischen Gebet besragt,
gab sie dessen Wortlaut also an:

„Lumpicht, laustcht, mausicht, Wandtläuß.
Kreppen, Krappen, Purchtäuß.
Gute Nacht, nimmetmehr komm' wieder !"
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Dieser und anderer Blödsinn wurde gewisienhast zu
Papier gebracht. Uber ihre Beteiligung an Hexenzusawwen-
kkinften befragt, erzählte sie: sie sei in der letzten Walper¬
nacht im Fich-teuwäldcheu am Bangert zwischen Schierstein
und Dotzheim mit 200 Hexen znm Nachtmahl des Teufels
gegangen, das ein Mann aus Schierstein mit Blättern als
Hostien und einem üblen Getränk aus hölzernem Becher
gereicht habe. Die Hexeil seien in Kutschen, von lahmen
Pferden und Ochsen gezogen, angesahrcn . Der Müller
Hans Bett Spät aus der Armenruh habe diese Versammlung
als oberster Hexenkönig einberusen und jeder Hexe dafür
0 Albus ausgezahlt . Auch die Hauptnranns - und die
Pfarrcrssrau seien zugegen gewesen; nicht minder gefähr¬
liche Hexe sei der letzteren Mutter und die an Fritz Schnei¬
der zu Mosbach verheiratete Schwester des Müllers Spät.

Auf die Frage , wie sie ihrem Enkelkind das Mäuse¬
macheu beigebracht habe, gab sie an , man müsse ein Loch in
die Erde graben und sprechen:

„Ohn und gohn,
Mäutz und Läutz,
Wandtläuß und Ruhßläuß ",

dann kämen Mäuse und Läuse aus dem Loch. Wolle man
die Mäuse in die Häuser schicken, jo sage man:

„Mausicht, laustcht, roppicht, stoppicht, geh' ins Haus
Und freß ihm das Brot , die Butter und den Käß heraus !"

Eine Läiiseplag« schaffte man seinen Feinden , wenn
man eine Stunde lang die Worte wiederhole:

„Schon, kohun, lohn, doiumb, lohumb,
Läuß , Wandtläuß und andere Läußl"

Um die Läuse wieder abzutun , spreche man:
„Du bist da, du mutzt wieder weg!"

Überall sah man gruseligen Teufelsspuk. Eines Tages
wurde dem Inquisitor hinterbracht, daß bei der Gefangenen
gegen Morgen öfters das Lichi von selbst ausgehe oder ver¬
lösche. Er verhörte die Rotertor -Wächter und erfuhr von
ihnen: schon vier Tage nacheinander sei das Licht, das doch
noch Ol genug gehabt, ausgegangen ; sie hätten es auch mit
Schwefel nicht anzuzünben vermocht, bevor sie Fenster , Tür
und Licht gesegnet.

Die Hexenqualität der Frau war demnach eine un¬
zweifelhaft große und führte am 16. Dezember 1676 zu ihrer
Verurteilung zu Schwert und Feuer.

Vor ihrem Todesgang wurde sie der von ihr verdäch¬
tigter. Schläfers Katharine , 60 Jahre alt , gebürtig aus Kost-
hei-nr, aber seit 48 Fahren in Biebrich wohnhaft, -gegenüber-
gestellt, weil diese die Beschuldigungen als erlogen zurttck-
wics . Tic Zeugin meinte: wemi man's der Schlaseriu
mache, wie ihr , werde sie auch bekennen; sie könne ihr aller¬
dings nichts Böses nachsagen, sondern habe nur wegen der
Marter so geredet. Nichtsdestoweniger wurde die Meinung
der Furistensakultät zu Marburg eingeholt, die die Frau
gegen Kaution auf freien Fuß setzen ließ. ~

Etwas besser ging es der Frau des Schuster-Hans in
Biebrich, die von ihrem verschmähten Liebhaber der Hexerei
und Unzucht beschuldigt worden war . Man schenkte ihrer
Rechtfertigung, die ein schlechtes Licht auf ihren Widersacher
warf , merkwürdigerweise Glauben , nahm sie aber in 60
Reichstaler Strafe , weil sie -die Intentionen des Klägers
nicht sofort angezeigt habe. Die 60 Reichstater wurden von
der rückständigen Kammerdienerbesotdung ihres Sohnes in
Abzug gebracht.

Der Prozeß neigte damit seinem Ende zu. Graf Jo¬
hannes starb am 23. Mai 1677, zur rechten Zeit für die
vielen noch übrigen Verdächtigten, da die vormuudschast-
liche Regierung seines Sohnes das Verfahren gegen sie
einstcllte.

Daß -mit dem Aufhören der Jdsteiner Hexenverfolgung
nicht auch der Hexenwahn aus der abergläubischen Bevölke¬
rung getilgt war , ist eingangs angedeutet, . läßt sich aber
auch durch einen interessanten Fall aus Biebrich belegen.
Ein bei Peter Reifenberger bedienstetes Mädchen wars im
April 1713 ihren Schuh nach einer durch das Hoftor ent¬
weichenden Katze, in dem Augenblick, als die alte Gieziu
vorüber gehen wollte. Diese glaubte, der Schuh, der gegen
die Rathausmauer flog, gelte ihr und steckte den Kops in
den Hof. -Erschrocken, vergaß das Mädchen die Katze und
bat die Alte um Gottes willen, ihr von einer Beinwunde

zu Hetzen. Diese war schnell -und verord -ncle
Hörings -trau mit ihrem Urin vermischt zum Eiure -ibeu.
Nachher sprengte das Mädehen aber aus , die Giezin müsse
eine Hexe fein, da sie an Stelle der spurlos verschwundene::
«atze erschienen sei. Mit allen möglichen Zutaten gelangten
ihre Äußerungen auch zu den Ohren des Oberschultheißen
Strack, der sich veranlaßt sah, die Alte zu verhören und das
Protokoll dem fürstlichen Konsistorium- in Idstein vorzu-
ttgen . Die Frau hatte auch hier wieder ihr Heilmittel als
ein bewährtes bezeichnet, besonders wenn es von dem Segen
begleitet sei:

„Glückselig war die Stund.
Darin geschähe die Wund,
Glückselig der Tag,
Da Jesus geboren ward,
Glückselig als er starb.
Sind das nicht drei glückselig« Stunden,
Tie sollen dir heilen deine Wunden
Fm Namen des Vaters , des Sohnes und des h. Geist.s !"
Dem aufgeklärten Superintendenten Herrnschmidt war

es zu danken, daß die Sache keine schlimme Wendung nahm;
er schrieb an den Oberschultheißen: Das Mädchen habe ge¬
wiß von abergläubischen Händeln mancherlei Gespräche ge¬
hört , wodurch sie sich unter der Katze etwas Außerorbeut-
tiches vorgestellt und ihre geschwinde Entweichung als
aiagischen Vorgang angesehen habe. Man könne sich nicht
wundern , daß der Teufel mit so leichtgläubischenLeuten
sein Gaukelspiel treibe. Es sei ein ganz gemeiner Aber¬
glaube, daß man Personen , denen man die Zauberei bei¬
messe, dreimal in Gottes Namen um Hülfe bitten müsse, wie
dieses Mädchen es getan habe. Er halte es nicht für ratsam,
einen förmkick-en Hexenprozeß einzuleiten , weil dieser weiter
um sich zu greisen und in die arcana tenebrarnra tiefer
einzulaujen pflege, als man intenttere oder wünsche. Der
Pfarrer möge die Personen belehren, er , der Schultheiß,
sie aber nicht weiter inqutrieren . Damit war die Sache
beigelegt.

yle pcfeitipng von MiWnden zu Miesbadnl
noch fern ZOjiitzrjgen Kriege.

Dem Grafen Johannes zu Rasiau-Jdstein und Wies¬
baden waren 1635 die Lande wegen warmer Hingabe für
die evangelische Sache konfisziert und vom Kaiser 1637 dem
Kurfürsten von Mainz eingeräumi worden. Bei ihrem
Rückfall nach dem Kriege fanden sich mancherlei Unord¬
nungen und Mißstände vor, die zu beseitigen oder auszu¬
gleichen der Landesherr einer Landesvisitatiollskommissiv»
übertrug . Was sie als verbesserungsbedürsttg erachtete,
übergab sic am 27. Juli 1660 „allen Bsambten als Schult¬
heißen und Gerichten zu Wißbaden" im folgenden:

Der 1. Absatz handelt von der Verteilung und Bebau¬
ung der Güter Abwesender und Verstorbener , damit die auf
ihnen ruhenden Abgaben entrichtet werden. „So soll auch
jederinann seine eigenen Güter alle bauen, wer es aber nicht
tun kann, dessen übrigen Güter sollen von der Gemeinde
bebauet und die gomeine onera davon abgestattet werden ."

2. Der Herrschaft heimgefallene Güter des Peter Rüben,
Baltin Jung , Caspar Da-mbig, Hans von Erbenhetm , Peter
Tagwächter, Peter Hossmann, Best Witz, Hans Jopp , Bal¬
thasar Funk , Hans Zeiß, Lazarus Koch, Conrad Korber,
Müller Hans Bänder und Claus Materir sollen act tempus
der Gemeinde dergestalt überlasten werden, daß sie dieselben
zum gemeinen Besten abnutze und der Herrschaft den dritten
Teil davon abstatte.

3. Da auch bisher die Bürgermeister - und Bormund-
schasts-Äkechnun gen nicht abgehört worden sind, sollen die¬
selben innerhalb eines Vierteljahrs ferttg gemacht wer¬
den . . .

4. Weil auch wegen der Taglöhner bisher große Klage
eingekommen, daß sie viel Vieh gehalten, viel Heu gemacht
und doch weder Güter zu Wiesbaden gehabt, als ist hiermit
dekretieret worden , daß sie sich hrnsür des Viehhaltens und
Henmachens altem Gebrauch nach enthalten sollen.

5. Auf fürsallende Beschwerung wegen des Waldes und
Beüolziaung ist hiermit dekretieret worden, daß hinsüro die
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